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Vortrag an den Ministerrat

Es geht bergauf: Schwerpunkte der Bundesregierung fiir den
Wirtschaftsstandort, die Inflationsbekampfung und im Bereich Asyl,
Migration und Integration

Inflationsbekampfung

Die Bundesregierung hat die Bekampfung der Teuerung zur Prioritat erklart. Die bereits
gesetzten Mallnahmen zeigen zwar ihre Wirkung, die Teuerung bleibt - auch im
europaischen Vergleich — aber weiterhin hoch. Die anhaltende Teuerung belastet die
Osterreicherinnen und Osterreicher, und dabei vor allem Menschen mit niedrigen
Einkommen in unverhaltnismaligem Ausmald, nicht nur in ihrem tadglichen Leben, sie
schadet auch Osterreichs Wirtschaft und Wettbewerbsfihigkeit und sorgt fir

Verunsicherung im Hinblick auf die Zukunft.

Daher beschliel3t die Bundesregierung folgende MaRnahmen und betraut die zustindigen

Regierungsmitglieder mit der Umsetzung:

o Die Mehrwertsteuer soll ab 1.7.2026 auf ausgewahlte Grundnahrungsmittel auf un-

ter 5 % halbiert werden.



o

Zur vollstandigen Gegenfinanzierung soll u.a. eine gemeinschaftliche Plasti-
kabgabe fiir nicht recyclebares Plastik und eine gemeinschaftliche Paketab-
gabe fiir Drittstaatspakete zum Schutz des stationdaren Handels eingefiihrt

werden.

e Durch verstarkte Kontrolltdtigkeiten und enge Zusammenarbeit mit der BWB wird

sichergestellt, dass die Abgabensenkung, wie gesetzlich vorgesehen, an die Konsu-

mentinnen und Konsumenten weitergegeben wird.

e Parallel dazu sollen folgende Verscharfungen zur Starkung des Wettbewerbs im Le-

bensmittelbereich faire Preise sichern:

o

Margentransparenz entlang der Wertschdpfungskette durch verpflichtende
und vertrauliche Einmeldung an die BWB im Rahmen einer digitalen Schnitt-
stelle (API)

Bekdampfung unlauterer Geschaftspraktiken

Erhohung der Strafen bei VerstoRen gegen die Preisauszeichnung analog zu
den Strafhéhen im Anti-Mogelpackungsgesetz

Verhangung von Auflagen nach Branchenuntersuchungen

e Dieregulatorischen Rahmenbedingungen fiir Einkaufs- und Verkaufsgenossenschaf-

ten werden reformiert, damit unter anderem der Direktvertrieb von hochwertigen

bauerlichen Produkten erleichtert wird.

e® Die Regierung setzt nach dem Giinstiger-Strom Gesetz und der Senkung der Elektri-

zitatsabgabe den Weg fiir leistbare Energiepreise fort:

o

Die Regierung geht mit ihren strategischen Beteiligungen voran und begriif3t
ausdriicklich den vom Verbund angekiindigten , Osterreich-Tarif“. Mit einem
Netto-Arbeitspreis von unter 10 Cent pro kWh wird dsterreichweit ein glins-
tiger Strompreis fur Kundinnen und Kunden des Verbunds angeboten. Ein
durchschnittlicher Haushalt wird sich damit rund 200 Euro pro Jahr ersparen.
Die konkrete Ausgestaltung des Energiekrisenmechanismus wird aktuell er-

arbeitet und budgetneutral bzw. wenn modellbedingt notwendig auch durch
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zusatzliche Beitrage der Energiebranche ausgestaltet. In anhaltenden Preis-
krisen soll dieser den Arbeitspreis von Strom fir Haushalte und KMUs auf 10

Cent pro kWh festsetzen.

® Zur Gewabhrleistung von angemessenen Spritpreisen wird ein MaBnahmenbiindel
umgesetzt:

o Es wird ein Kontrollschwerpunkt der Preisauszeichnung von Tankstellen
durchgefiihrt.

o Die Preiskommission wird einberufen, um ungerechtfertigte Preispolitiken
zu erkennen und gegebenenfalls angemessene MalRnahmen zu empfehlen,
damit sinkende Olpreise auch an die Endkunden weitergegeben werden.
Dazu soll unverziiglich eine Sonderpriifung eingeleitet werden, um die
Griinde fiir die Entwicklungen von Rohélpreisen und Spritpreisen in Oster-

reich bis Ende Q1 2026 zu identifizieren.

Starkung der Wettbewerbsfahigkeit und Industriestrategie

In den letzten Jahren haben unvorhersehbare globale Herausforderungen auch
Auswirkungen auf den 6sterreichischen Standort gehabt. Der russische Aggressionskrieg
gegen die Ukraine, die damit einhergehende steigenden Energiepreise, die weltweite
geopolitische Unsicherheit, sowie deren nationale Implikationen stellen eine offene
exportorientierte Volkswirtschaft, wie Osterreich, vor standortpolitischen

Herausforderungen.

Um die nachhaltige und strukturelle Wettbewerbsfahigkeit des Standortes und damit auch
die Arbeitsplatze zu sichern, hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt auch strukturell
die Attraktivitat und Wettbewerbsfahigkeit des Standortes zu verbessern. Daher beschliefit
die Bundesregierung folgende Mallnahmen und betraut die zustdndigen

Regierungsmitglieder mit der Umsetzung:
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Flr die weitere positive konjunkturelle Entwicklung ist glinstiger Strom von zentraler
Notwendigkeit. Osterreich wird damit als Industriestandort abgesichert und weiter-
entwickelt. Deshalb wird eine Industriestromabsicherung von 2026 bis 2029 umge-
setzt. Dies flihrt zu Planungssicherheit fiir die Industrieunternehmen. Konkret lduft
das Standortabsicherungsgesetz fir energieintensive Betriebe von 2026 bis 2029.
Gleichzeitig soll ab 1.1. 2027 ein Industriestrompreis in Hohe von 5 Cent pro kWh
eingeflihrt werden. Die Vergiinstigungen iHv rund 250 Mio. Euro pro Jahr werden
vollstandig durch einen zusatzlichen Budgetbeitrag der Energiewirtschaft finanziert.
Die Details werden zeitnahe zwischen BMF und BMWET ausgearbeitet.

Um neben der Nutzung von CO2 als Rohstoff durch Carbon-Capture-Utilization eine
zusatzliche Moglichkeit zur Vermeidung von Emissionen zu schaffen, heben wir das
gesetzliche Carbon-Capture-Storage (CCS)-Verbot auf.

Die Bundesregierung bekennt sich zur Nutzung heimischer Energieressourcen wie
Windkraft, Geothermie, Wasserkraft, Biomasse und Photovoltaik. Daher wird u.a.
eine Potenzialerhebung fiir zusatzliche Erzeugungskapazitaten aus Wasserkraft und
von Pumpspeicherkraftwerken durchgefiihrt.

Die Gesetze zur Verfahrensbeschleunigung (Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetz
inklusive Vollkonzentration 3. Abschnitt (B-VG) und Erneuerbaren-Ausbau-Be-
schleunigungsgesetz) werden bis Ende Februar finalisiert.

Bis zur Mitte der Regierungsperiode werden - abhangig von der konjunkturellen und
budgetaren Entwicklung - die Lohnnebenkosten in einem ersten Schritt gesenkt. Ziel
ist dann eine weitere stufenweise Entlastung ausschlieRlich im Rahmen des Fami-
lienlastenausgleichsfonds (3,7 %). Dies erfolgt bei budgetarer Sicherstellung des Er-
halts der FLAF-Leistungen.

Ab 2027 sollen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen des Giiter- und Perso-
nenverkehrs auf der Schiene die Energiekosten fiir den Bahnstrom gesenkt werden.
Im nachsten Bilirokratieabbaupaket, das bis zum Sommer 2026 umgesetzt werden
soll, wird die Bundesregierung die nationalen Berichtspflichten durchforsten und re-

duzieren.
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Osterreichs Schliisseltechnologien fiir den Standort der Zukunft:

Erstmals werden Schliisseltechnologien in Osterreich definiert:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kinstliche Intelligenz und Dateninnovation

Chips, Elektronische Komponenten und Systeme
Fortgeschrittene Produktionstechnologien und Robotik
Quantentechnologie und Photonik

Fortgeschrittene Werkstoffe (Advanced Materials)
Life-Sciences & Biotech

Energie- und Umwelttechnologien
Mobilitatstechnologien

Weltraum- und Luftfahrttechnologien

e Fir gezielte Investitionen in diese Bereiche werden insgesamt rund 2,6 Mrd. Euro
aus dem FTI-Pakt fur 2026-2029 vorgesehen.

e Es werden vereinfachte Genehmigungsverfahren (Schliisseltechnologie-Beschleuni-
gungsgesetz) in diesen Bereichen eingefiihrt.

e Es werden neue Ausbildungsberufe (Lehrberufe), sowie Anpassungen in den Schul-
lehrpldnen, in diesen Schlisseltechnologien geschaffen, etwa durch eine Starkung
der Kompetenzen in Informatik und Kiinstliche Intelligenz oder die Einfihrung kon-
kreter Facher im Bereich Wirtschaft und Innovation.

e |Investitionen in die genannten Schlisseltechnologien werden durch Garantien und
Haftungen, im Rahmen eines Standort- und Transformationsfonds, zusatzlich unter-
stutzt.

® Ab 2027 werden bestehende Investitionsanreize verlangert und weiterentwickelt,

sowie gegebenenfalls auf Schllisseltechnologien fokussiert.

e Dabeisoll speziell ein Investitionsbooster fiir F&E Personal in Schliisseltechnologien

implementiert werden.

e Um das bestehende Fachkraftepersonal in Osterreich bestmdoglich zu entwickeln,
setzen wir gezielte MalRnahmen im Bereich der Weiterbildung. Die konkrete Finan-

zierung wird im Rahmen des Budgets abgebildet.
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Osterreich als Forschungs- und Innovationsland Nummer 1

e Um den Weg der Attraktivierung Osterreichs fiir Spitzenforscherinnen und -forscher
aus dem Ausland fortzusetzen, werden die Erleichterungen fiir US-Forscherinnen
und -Forscher gestarkt bzw. auf andere Drittstaaten ausgeweitet.

e Studierende aus Drittstaaten, welche an einer osterreichischen Hochschule gradu-
ieren, erhalten durch die Rot-WeiR-Rot-Karte erleichterten Zugang zum 6sterreichi-
schen Arbeitsmarkt im Bereich ihrer formalen Ausbildung.

e Damit die Forschungserkenntnisse auch fiir die Unternehmen und Biirgerinnen und
Biirger konkret angewandt werden, wird eine Spin-off Offensive gestartet. Dazu
wird der Technologietransfer konkret in den Leistungsvereinbarungen verankert.
Die TU Miinchen gilt hier u.a. als Vorbild.

® Zur Gewahrleistung der Finanzierung von innovativen Spin-offs und Scale-ups wird
der ,Scale-up Fonds”, welcher Teil des Standortfonds ist, operativ aufgesetzt. An-
fang 2027 wird dieser operativ tatig sein.

e Um Osterreich als Forschungsstandort weiter zu positionieren, wird die Forschungs-
pramie als Standortfaktor zielgerichtet weiterentwickelt. Gleichzeitig wird die Biro-
kratie in der Forschungspramie reduziert und an moderne Entwicklungszyklen ange-
passt.

e Damit Unternehmen die rechtlichen Moglichkeiten haben, neue Forschungsergeb-
nisse unblrokratisch, aber in einem festen Rechtsrahmen zu erproben, werden re-
gulatorische Experimentierrdume (,,Regulatory Sandbox“) etabliert.

e Osterreichweit werden noch im heurigen Jahr gesetzliche Anpassungen vorgenom-
men, um autonome Mobilitat, wie zum Beispiel selbstfahrende Autos, zu ermdgli-
chen. Dabei wird der Fokus nicht nur auf dem Personenverkehr liegen, sondern auch

auf dem Giterverkehr.
“Europe First” - Starkung der dsterreichischen und europaischen Wertschopfung

e Die Bundesregierung wird ein ,,Made in EU and Partnercountries“-Prinzip in 6ffent-

lichen Beschaffungen und Forderungen sicherstellen. Damit wird festgelegt, dass
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das Osterreichische Steuergeld nicht in Produkte aus Drittstaaten, sondern bevor-
zugt fir Produkte von Unternehmen aus Osterreich, sowie von europdischen und
internationalen Partnern, eingesetzt wird.

e Das System der Exportkontrolle wird gesamthaft (iberarbeitet und vereinheitlicht.
Der Rechtsrahmen wird dazu lberarbeitet, sodass er modernisiert und die Verfah-
ren digitalisiert, entbiirokratisiert und beschleunigt werden. Ziel ist die Optimierung
des Priif- und Bewilligungsprozesses. Zusatzlich wird das Investitionskontrollgesetz
reformiert, um Osterreichs kritische Infrastruktur im verdnderten geopolitischen

Umfeld gezielter zu schitzen.

Asyl, Migration und Integration

Osterreich ist wirtschaftlich erfolgreich, sicher und lebenswert. Das ist ein Ergebnis von
Leistung, Solidaritdt und klaren Regeln. Wer zu uns kommt, tritt in eine Gesellschaft ein, die
ihre Freiheit und ihren Wohlstand hart erarbeitet hat und ihren Rechtsstaat entschlossen
schitzt. Diese Ordnung wird durch radikale Stromungen immer wieder herausgefordert.

Osterreich reagiert dabei konsequent mit Klarheit und Entschlossenheit.

Die Verantwortung Osterreichs gilt in erster Linie den Menschen, die hier leben und
arbeiten. Gleichzeitig steht Osterreich weiter jenen bei, die schutzberechtigt sind.
Menschlichkeit und die Durchsetzung von Regeln sind dabei zwei Seiten derselben
gesamtgesellschaftlichen Verantwortung. Osterreich schiitzt, was es stark gemacht hat, und
gestaltet seine Zukunft selbstbewusst. Daher beschlieBt die Bundesregierung folgende

Malnahmen und betraut die zustandigen Regierungsmitglieder mit der Umsetzung:

Werte-Charta fiir Asylberechtigte - Weiterentwicklung der Integrationserklarung
e Jede und jeder Asylberechtigte unterschreibt kiinftig die Werte-Charta als ,Haus-
ordnung” verpflichtend und erklart damit den 6sterreichischen Rechtsstaat (und
dessen (verwaltungs-)strafrechtlichen Rahmen), die Gleichberechtigung zwischen
Frauen und Mannern, den Schutz von Kindern und Jugendlichen und das gesell-

schaftliche Zusammenleben zu respektieren und anzunehmen.
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Die Charta ist eine Weiterentwicklung der Integrationserklarung und stellt damit ei-
nen wesentlichen Bestandteil des Integrationsprogramms dar.

Anknipfend an das Integrationsprogramm fiihrt mangelnde oder unzureichende
Mitwirkung bzw. Einhaltung von Erfordernissen zu Niveaukiirzungen bei gewissen

Leistungen sowie der Kiirzung von Sozialleistungen.

Verbot der Anwendung demokratiegefahrdender Rechtsordnungen

In Osterreich gilt nur ein Recht: Die demokratische Rechtsordnung der Republik auf
Grundlage der Bundesverfassung. Sie ist fir alle verbindlich und regelt das Zusam-
menleben gleichermaRen.

Die Anwendung demokratiegefiahrdender Rechtsordnungen soll daher in Osterreich
in Personenstands- und Ehefragen klar unterbunden werden. Im Kontext von In-
tegration und Migration betrifft das beispielsweise die Scharia. Dazu tagt bereits
eine Arbeitsgruppe im BMJ.

Dariiberhinausgehende gesetzliche Anderungen zur Sicherstellung der zentralen

Prinzipien unserer Rechtsordnung werden gepriuft.

Null Toleranz fiir strafféllige Asylwerber und Asylberechtigte

Osterreich schiitzt jene, die Anspruch auf Schutz haben und nicht jene, die straffillig
werden und durch Gewalttaten oder organisierte Kriminalitat ein Sicherheitsrisiko
fur unser Land darstellen.

Osterreich wird sich fiir die Moglichkeit zur VerbiiBung von Haftstrafen in Herkunfts-
und Drittstaaten fokussiert einsetzen. Entsprechende Abkommen werden im Jahr
2026 verstarkt forciert mit dem Ziel einer Entlastung der 6sterreichischen Justizan-
stalten und damit des Budgets.

Klnftig soll nach internationalen Vorbildern bei Personen ohne aufrechtem Aufent-
haltsrecht nach VerbiiRung der gesetzlich festgelegten Mindesthaft die Ausreise
nicht mehr von der Zustimmung des Inhaftierten abhangig sein (nach aktuellem

Recht nur bei freiwilliger Ausreisebereitschaft - Priifung des deutschen Vorbilds).

Konsequente Riickfiihrungen in die Heimatregionen

Mit dem Inkrafttreten des Asylpakts im Juni 2026 werden Asylverfahren an den eu-

ropaischen AuBengrenzen durchgefihrt.
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Die Verordnung Uber ein gemeinsames europaisches Rickkehrsystem schafft den
unionsrechtlichen Rahmen fiir Riickkehrzentren (Return Hubs) im Ausland. Solche
Rickkehrzentren im Ausland werden kinftig fir die Rickfihrung von Personen
ohne Aufenthaltsrecht eingerichtet, um Riickkehrentscheidungen konsequent und
effizient umzusetzen. Osterreich wird sich dafiir mit Partnern auf EU-Ebene abspre-
chen.

Osterreich plant dementsprechende Riickkehrzentren in Drittstaaten. Diese sollen
in relevanten Nachbarregionen der Herkunftslander umgesetzt und vereinbart wer-
den und die Rahmenbedingungen unter Einhaltung der menschenrechtlichen
Grundlagen schaffen. Der Innenminister und die AuBenministerin werden diesbe-

zlglich unverziiglich Gesprache starten.

Rebuild Syria — Forcierung der freiwilligen Riickkehr nach Syrien und Hilfe vor Ort

Es soll ein Anreizsystem fiir syrische Staatsbiirger geschaffen werden, welche in Os-
terreich Schutz gesucht haben und freiwillig vor einer Riickkehrentscheidung in ihr
Heimatland zuriickkehren. Dabei werden die regionalen Unterschiede der Sicher-
heitsqualitat in Syrien Bericksichtigung finden.

Das Modell soll unter Zusammenarbeit von BMI, BMASGPK und BMEIA erarbeitet
werden. Dabei sollen Vorteile fur eine frithzeitige Riickkehr mit den Vorteilen fiir die
Systeme in Osterreich (z.B. weniger ausbezahlte Sozialleistungen) als auch fiir den
Wiederaufbau in Syrien vereint werden.

Die Entwicklungszusammenarbeit und humanitare Hilfe mit Syrien werden dazu ver-

starkt mit dem Ziel der Schaffung von Stabilitdt umgesetzt.

Neben der Erleichterung der Riickkehr geht es vor allem darum, ein stabiles Umfeld

far die langfristige Entwicklung des Landes zu schaffen.

MafBnahmen gegen islamistische Radikalisierung

Formen des politischen, salafistischen und gewaltbereiten Islam, die gezielt extre-
mistisches Gedankengut vermitteln, miissen aktiv entgegengewirkt werden.
Das Vereinsgesetz wird daher verscharft und angepasst, um sicherzustellen, dass

Vereinsstrukturen nicht fiir die Verbreitung dieser, oder anderer extremistischer
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Ideologien, missbraucht werden, vor allem dann, wenn der Verein nur ein Deckman-
tel fur radikale Moscheen ist:

o §29 wird erweitert, um die behordliche Auflésung bestehender Vereine bei
VerstoRen gegen die Grundprinzipien eines europaischen, demokratischen
Staates (z.B. Aufrufe zum Verfassungsbruch, Delegitimierung der Verfassung
in ihrer Gesamtheit, Aufbau von Paralleljustiz, Delegitimierung demokrati-
scher Ordnung, antisemitische oder antifeministische Haltung) zu ermaogli-
chen.

o0 §12 wird strenger vollzogen, um Vereinsgriindungen zu untersagen, wenn
der Vereinszweck oder die Organisation schwerwiegend den Grundprinzi-
pien eines europaischen, demokratischen Staates widerspricht, um Front-
/Tarnvereine, Rekrutierungs-, Propaganda- oder Parallelstruktur-Projekte zu
stoppen, bevor Straftaten begangen werden.

Das Vereins- und Kultusrecht wird bei Moschee-SchlieRungen verstarkt verschrankt.
Moglichkeit des Ausschlusses der aufschiebenden Wirkung durch Rechtsmittel im
Verfahren gemaR § 27 Islamgesetz (Untersagung von Veranstaltungen), um rascher
und effektiver auf akute Radikalisierungsrisiken zu reagieren und weitere ideologi-
sche Verbreitung zu verhindern.

Die unerlaubte Finanzierung des politischen, salafistischen oder gewaltbereiten Is-
lam aus dem Ausland wird weiter bekampft.

Es wird dazu verstarkte Kooperationen zur Vollziehung geben (Auslandsfinanzie-
rung), um illegale Moscheen-Finanzierungen (Finanzstrome, Gebarung, Gemeinniit-

zigkeit, etc.) aus dem Ausland zu verfolgen.
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Wir stellen daher den

Antrag,

die Bundesregierung wolle diesen Bericht zur Kenntnis nehmen und die einzelnen

MaBnahmen in Umsetzung bringen.

14. Janner 2026

Dr. Christian Stocker

Bundeskanzler

Andreas Babler, MSc

Vizekanzler

Mag.? Beate Meinl-Reisinger, MES

Bundesministerin flr europaische und internationale Angelegenheiten

11von 1l



	Es geht bergauf: Schwerpunkte der Bundesregierung für den Wirtschaftsstandort, die Inflationsbekämpfung und im Bereich Asyl, Migration und Integration
	Inflationsbekämpfung
	Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Industriestrategie
	Asyl, Migration und Integration


